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der ungariſchen) ſind von Fall Fall Unter Einſendung des
Sterbematriken⸗Auszuges die politiſchen Bezirksbehörden
anzuzeigen. rlaſs des Miniſteriums für Landesvertheidigung
vom September 1888, 698  7  770 II a Beſteht über die
Landſturmpflicht des Verſtorbenen ein Zweifel, ſo iſt bei den um
Lebensalter von 19 bis 42— Jahren geſtandenen gleichfalls der Sterbe⸗
matriken⸗Auszug der politiſchen Bezirksbehörde einzuſenden le gilt
auch für die Sterbefälle der betreffenden ungariſchen Staatsbürger);
denn die jüngſte Jahrgangsliſte der Sturmrolle enthält die Landſturm⸗
pflichtigen, welche das Lebensjahr vollendet, die älteſte Jahrgangs⸗

aber jene, we das 42 Lebensjahr vollendet aben
III Anzeige der Sterbefä  6 von Penſioniſten. Der

Li —., eh —* ſind endlich auch unverweilt anzuzeigen
die Todesfälle von ivil⸗ und Militärperſonen (einſchließlich der
Beamten, Diener, itwen und aiſen), we mit ärariſchen Ver⸗
ſorgungsgenüſſen E  El Hiebei iſt anzugeben: Der Charakter
der verſtorbenen Perſon, der Penſionsbetrag und die Caſſe oder der
Fond, aus dem die Penſion gefloſſen iſt (Hofkammer⸗Decrete vom
13 8  nner  2 7 1812, vom November 1818, vom 28 pri

oggni Richard tz V, Pfarrer
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Der Verfaſſer dieſer Schrift iſt eln unparteiiſcher, die Wahrheit ehrli
ſuchender Proteſtant. Er hat ſich die Aufgabe geſtellt, die katholiſche Kirche

die gehäſſigen Anſchuldigungen ihrer proteſtantiſchen Gegner In ezug
auf die Gnadenlehre zu vertheidigen, ugleich aber auch die Reaction, „die

Reformation“, nach der traurigen Kirchenſpaltung des 16 Jahr
Under innerhalb der proteſtantiſchen, peciell der lutheriſchen Kirche, ſich
allmähli ollzogen und eine nicht 5  I verkennende Annäherung a die katho⸗
11 Doctrin ber die Gnadenlehre bedeutet, V das rechte Licht zu en

Bekanntlich beſchuldigten die ſogenannten Reformatoren die Katholiken
des Semipelagianismus, als ob ſie lehrten, der gute Wille und der An
fang des Heiles gehe von der natürlichen Thätigkeit des enſchen,
nich aber von der Gnade aus, und der enſch könne ſomit ermöge
eigener natürlicher raf auf dieſe eiſe auch ſeine rlöſung von der
Sünde beginnen. Der Verfaſſer liefert nun zuerſt den hiſtoriſchen Nach⸗
weis, daſs ieſe Anklage die alſche Adreſſe gerichtet iſt; ſie treffe nicht
die katholiſche Kirche als olche, ondern eine innerhalb erſelben zu
verdienter Bedeutung gelangte theologiſch-philoſophiſche Richtung, deren Ein
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uf gerade zUr Zeit der Reformation ſehr gro geweſen ſei, nämlich den
„Nominalismus“. Die Kirche habe von jeher den Nominalismus verurtheiund ihren Hauptvertreter Decam ogar tn den Bann gethan Wie weit
aber die Kirche von der ſemipelagianiſchen rrlehre der Selbſtgerechtigkeitentfern QAr, ird vom Verfaſſer Urch eine enge mittelalterlicher Zeug  20niſſe, namentlich aus Schriften, deren Abfaſſung der Reformationszeitmittelbar vorangeht, tn überzeugender Weiſe dargethan. Daſs die Kircheauch in der Folgezeit ſtets den Begriff der freien, unverdienten nade
Gottes in der Rechtfertigungslehre feſtgehalten abe, beleuchtet dann der
Verfaſſer V ſeiner überſichtlichen Darſtellung der „thomiſtiſchen“ und 77

mo⸗liniſtiſchen“ Gnadentheorie. Das Syſtem der Thomiſten habe, ungeachtetS die wirkſame Gnade von der praemotio Physica beſtimmt werden
0 immerhin die menſchliche Freiheit tn Schutz genommen; das Syſtemder Moliniſten, nach welchem die Wirkſamkeit der Gnade von dem mittleren
Wiſſen un Gott, der Scientia media, abhängig gemacht wird, habe nochnachdrucksvoller die rethet des menſchlichen Willens hbetont. Eine 0ruhige, objective Vertheidigung der katholiſchen Lehre 1  ber die Gnade, als
ein unverdientes, durchaus frei verliehenes und die menſchliche reihei nichtaufhebendes, ſondern vollkommen wahrendes Geſchenk, gereicht dem Verfaſſer
3u nicht geringer Ehre und wir Katholiken ſind ihm für teſe mannhafteWiderlegung 0 vieler proteſtantiſcher Vorurtheile vu großem ank ver
Pflichtet. Den erſten Theil ſeiner Aufgabe hat eT vollkommen gelöst. Imzweiten Theile ul ETL einigermaßen die Anſchuldigungen, E. man

die proteſtantiſche Auffaſſung tn der Gnadenlehre macht, n's rechte1 3u ſtellen und die Stellung, welche „die ſtille Reformation“ ſchließlichn der Gnadenlehre genommen, zu rechtfertigen und mit der katholiſchenLehre in Einklang zu bringen.
Der

„Formen Proteſtantismus hat allerdings, nach dem Geſtändnis des Verfaſſers,ngenommen, welche mit N  Echt beſchuldigt werden können, daſs ſie dieGnade auf Koſten der Freiheit und moraliſchen Verantwortung behaupten.“„Aber“, ſo fügt hinzu „die Anklage kann unſerer Auf faſſung nach nicht mitRecht gegen diejenige Orm erhoben werden, E  E und nach IR großenAnzen Unter dem Einfluſs einer ethiſchen Reaction im Laufe der Zeit diegeltende geworden iſt •  1e ſtille Reformation“ 38) Daf8 Luther und auchCalvin die Willensfreiheit leugneten und reine Determiniſten en, ird ohneweiteres zugegeben; ebenſo, daſs der Glaube m de lutheriſchen Rechtfertigungs⸗éeorie UL reines Receptionsorgan ſei, Iu dem auch nicht der geringſte Keim
zur Gerechtigkeit vorhanden iſt Die Reacti ſo ber Verfaſſer dannweiter Aus, muſste im Namen der Metaphyſik (d der geſunden Vernunftund des echten Gottesbegriffes), der Dogmatik und der Moral eintreten. Siebeginnt ſchon mit Melanchthon, der die —  re ſeines Meiſters „deArbitrio“ als „Stoica et Manichaea deliria“ bezeichnete und in ſeiner „Con-kutatio“
liken, erkGrt V  88e atemur libeérum arbitrium Omnibus hominibus9¹⁵
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und anderen, eren Zeugniſſe namentlich angeführt werden (S 3—  45) Somit
kann folgender Satz Iun der Gnadenlehre der „ſtillen Reformation“ gleichſam als
Fundamentalſatz aufgeſtellt werden: 7*  er  en iſt nicht abſolut paſſiv, ſondern
ſelbſtthätig Unter dem Einfluſs der bekehrenden Gnade“ 40) Der kirchliche
Begriff von der Mitwirkung des Willens beim ꝗW

erke der Bekehrung iſt durch
die ſtille Reformation Wii allgemeinen wieder hergeſtellt. Auch die Recht
fertigungslehre der ſtillen Reformation vill der Verfaſſer mit der Urſprünglichen
Kirchenlehre M Uebereinſtimmung bringen. Daher ſtellt folgende drei für ihn
hochbedeutſame Sätze der Reaction auf „Die Rechtfertigung iſt von dem
Glauben bedingt, nicht als einem bloß mechaniſchen, automatiſchen Receptions⸗
„ ſondern als einem „lebendigen lauben“, welcher potentiell die Liebe
enthält“. D) „Die Wiedergeburt geht der Rechtfertigung voraus, inſofern ſie als
Mittheilung des lebendigen Glaubens aufgefaſst wird“ 0) „Daſs dieſer lebendige
Glaube als ein ethiſch religiöſes Verhältnis Ufgefaſst verden ſoll, geht nicht
bloß araus hervor, daſs eLr potentiell die Liebe enthält, ſondern auch aus der
Betrachtung, daſs der Glaube und die Lebensgemeinſchaft mit Gott Ur eime
»Todſünde« verloren gehe

1⁰ 40 Das ind die Sätze, 2  E nach dem Ver⸗
faſſer die „ſtille Reformation“ lu der Rechtfertigungslehre als die ihrigen be⸗
tra tet und denen ein ziemlich katholiſches

* Gepräge 3 geben verſucht
bis 86) Einige Bemerkungen 5 dieſen Sätzen mögen Uuns geſtattet ſein unächſt
ſind mehrere proteſtantiſche Zeugniſſe, auf die hingewieſen wird, etwas Unſicher
und ſchwankend In der Ausdrucksweiſe; „Glauben“, „lebendiger laube“, „Liebe,“
„Rechtfertigung“ ſin un dieſen Belegen noch unfertige Begriffe Reden die Katho⸗
liken vom „Glauben“, welcher der Rechtfertigung vorausgehen muſs, ˙ verſtehen
ſie Unter Glauben den „actuellen“ Glauben, nicht den „habituellen“, der eine
in der Rechtfertigung elbſt von verliehene Tugend iſt. u der Uſammen⸗
ellung des Verfaſſers iſt * nicht recht klar, welcher Glaube der Rechtfertigung
vorangehen ſoll. Einmal kann auf Grund dieſer Zeugniſſe den auben,
der erwähnt wird, aAls bleihenden gnadenvollen Uſtand, ein anderesmal hinwieder
al Aet auffaſſen Feruer ill 8 un ſcheinen, daſs einige von ihm citierte
Zeugen den Glauben 3u ſehr im Sinne von „Vertrauensgefühl“, nicht aber als
dogmatiſchen. Glauben, wodurch man das, was Gott geoffenbart hat, feſt für
wahr halten ſoll, weil EV, der Wahrhaftige, E  VV geoffenbart hat, betrachten Beim
Glauben ctont der erfaſſer allerdings die Liebe, die „Potentiell“ Iu ihm ent.
halten iſt, aber von den übrigen Acten der Fur der Hoffnung, der eue,
beſonders dem „Verlangen“ Ur den „Empfang“, ſei C5 der Taufe der
übrigen von Ott verordneten Gnadenmittel ur Sündenvergebung, geſchieht aum
Erwähnung; denn der Entſchluſs, ein neues Leben 3u eginnen und die Gebote
Gottes 3u halten, welcher erwähn wird, kann ein feſter ſein, wenn aus
en vorerwähnten Acten hervorgeht. Wie beſchaffen aber dieſe im Glauben
„potentiell“ enthaltene Liebe iſt, ob ſie bloß eine ctuelle Zuneigung zum Ur⸗
eber der Seligkeit oder ein eigentlicher übernatürlicher bitus iſt, iſt gleichfalls
nicht rech erſichtlich ach katholiſcher ehre wird die Liebe als Habitus, 8
heißt als übernatürliche Befähigung 3u den Acten der Liebe, erſt mit der
Rechtfertigung ſelber durch die heiligmachende Gnade verliehen. Von dieſer Liebe
kann man eigentlich Iim ſtrengen Sinne ni ſagen, daſs ſie VN dem Qauben,
welcher der Rechtfertigung als Act vorausgehen ſoll, potentiell enthalten ſei

Der Satz, daſs 7  te Wiedergeburt der Rechtfertigung vorausgeht, inſofern
ſie als Mittheilung des lebendigen Glaubens aufgefaſst wird“, ſtößt auch auf
manche Bedenken Die Wiedergeburt vollzieht ſich in der Rechtfertigung ſelber
Urch Mittheilung der heiligmachenden Gnade und findet V erſelhen gleichzeitig
ihren oſchluſs Wenn nun der erfaſſer Obm „lebendigen“ Glauben als
ſolchen Pricht, welcher der Rechtfertigung vorausgehen muſs, läſst ſich nicht
wohl annehmen, daſs die Mittheilung dieſes lebendigen Glau die eigentliche
ormale Wiedergeburt iſt Die Zweideutigkeit des Wortes „Glauben“ einmal
im Sinne von „Aet“ und dann uim Sinne von Habitus oder „eingegoſſene Tugend“
cheint dieſes Miſsverſtändnis In den proteſtantiſchen Beweisquellen veranlaſst
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3 haben. ES wäre gewiſs als ein großer Fortſchritt un der Rechtfertigungslehreder Proteſtanten 3u verzeichnen, enn ſie mit dem Verfaſſer anerkennen würden,daf die wahre uffaſſung der Rechtfertigung nicht einſeitig In der „Sünden⸗vergebung“, ſondern auch In der inneren Heiligung und Erneuerung des Menſchenbeſtehe; aber wir theilen nicht die Anſicht, daſs ＋

1E Liebe und die Werke derLiebe“, die un der Rechtfertigungslehre mancher proteſtantifcher Theologen erwähntwerden, dieſ innere Heiligung und Erneuerung bedeuten. Die ehrza derproteſtantiſchen Theolo En, auch jener, welche „die tille Reormation“ anerkennen,dürfte noch auf dem tandpunkte der ſymboliſchen EV ſtehen, die Ur einenvergebenden, nicht aber einen „innerlich heiligenden“ Chriſtus kennen. Der le teO  atz, den der Verfaſſer au  2 daſs der Glaube und die Lebensgemeinſchaftmit ott durch eine „Todſünde“ erloren gehe, dürfte auch auf Widerſpruchvon katholi  er Seite ſtoßen Eer an Inter „Lebensgemeinſchaft mit Gott“die heiligmachende Gnade und die Tugend der Liebe, —3—— iſt S8 allerdings richtig,daſs beide durch die Todſünde (rloren gehen; aber ni immer zie der Verluſtder heiligmachenden Gnade den erlu des Glaubens nach ſich; der zurück⸗bleibende Glaube iſt noch ern wahrer Glaube, obſchon durch die Liebe nichtbelebt ird (Trid. 2 6, Can. 28. So redet 10 auch der Apoſtel ( Cor 1von einem ſtarken Glauben, der ſogar Berge verſetzen könnte, ohne deshalb mitder &  iebe verbunden zu ſein Nur die Sünde des Unglaubens zerſtört dieſenGlauben, eil ſie ihm direct widerſtreitet. Aher iſt der vom Verfaſſer aufgeſtellte Satz der „ſtillen Reformation“, daſs der Glaube und die Lebensgemein⸗chaft nit Gott, „der lebendige Glaube“ durch die Todſünde (Erlbren gehe,inſoferne richtig, als man den ru auf lebendig legt und ſagt De

＋1.
lebendige Glaube geht als lebendiger Glaube durch die Todſünde erloren,ni aber geht der Glaube ſchlechthin erloren. Endlich will ES uns nicht rechteinleuchten, weshalb der Verfaſſer annimmt, daſs die ehre von der Rechtfertigung der ſyſtematiſchen Theologie Schleiermachers eine große Förderungverdanken. Schleiermacher rkennt un E nur einen natürlich frommenMenſchen und leugnet ſeine Gottheit. Wie bei einem ſolchen religiöſen (2)Standpunkt noch die Rede ſein ann von einer wahren Erlöſungsgnade durchChriſtus und einer eigentlichen inneren Rechtfertigung, iſt einem Katholiken rein
unverſtändlich; denn die aAhre Erlöſung hat die Gottheit e

ſu Chriſti zurnothwendigen Vorausſetzung.

Wir wollen Unſere Bemerkungen, die durchaus nicht der arakter⸗vollen, die Wahrheit aufrichtig ſuchenden Perſönlichkeit des Verfaſſers gelten,ſondern die „ſtille Reformation“ innerhalb des Proteſtantismus 9e·richtet ſind, ſchließen Uund noch kurz die rage beantworten, Dte die „ſtille
Reformation“ ſich zur katholiſchen Gnadenlehre denn eigentlich verhält. Wir
dürfen wohl annehmen, daſs die Reformation ſich auf dem Wege
zUr Wahrheit der katholiſchen Kirche efindet. Sie ſteht nicht mehr tn In⸗
verſöhnlichem Haſs der 1u gegenüber, den ruch mit dem UL.

ſprünglichen eterminiſtiſchen Lutherthum hat ſie äng ollzogen, ſie ſuchtBelehrung und wünſcht Annäherung die alte Kirche. Ihr Motto lautet
„At INIIES Sint.“ Dieſe Annäherung an die Kirche kann ich
nUur vollkommen durch Anſchluſs und Wiedereintritt in ieſelbe vollziehen.So ange „die Reformation“ außerhalb der Kirche e iſt eine
Uebereinſtimmung un der Lehre überhaupt und auch n der Gnadenlehrenicht möglich. Denn auch das iſt Lehre Chriſti, daſs v me Kirche
geſtiftet, Ein Fundament gelegt, nur Einen durch Uebertragung der
Oberſten Gewalt zu ſeinem Stellvertreter beſtimmt, nur Einen als den
öchſten Hirten der geſammten erde, alle Gläubigen, überwieſen hat. Und
benſo iſt eS Lehre Chriſti, daſs nur dieſer Kirche die Gnadenmittel

Linzer „Theol.⸗-prakt Quartalſchrift“ 1894, 61
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der Rechtfertigung, beſonders das Bußſacrament, dieſen wichtigſten Factor
in der Rechtfertigungslehre, anvertraut hat Möge die Gnade Gottes
und die eigene Mitwirkung alle nhänger 77  der ſtillen Reformation“ und
beſonders den geehrten Herrn Verfaſſer, dem wir ſeines wohlwollenden,
ireniſchen Beſtrebens Und ſeiner trefflichen pologie der katholiſchen Gnaden
ehre alle Achtung zollen, zu dieſem vollkommenen Anſchluſs an die wahre
Kirche und ihre Lehre führen: Sint.“

Klagenfurt. rofeſſor Heinrich Heggen
Kirchenrecht. Zweiter Band Die Regierung der

Kirche von Dr ranz Heiner, roſeſſor des Kirchenrechtes
der theologiſchen Facultät der Univerſität Freiburg im Breisgau.

Paderborn. erd öningh. —1894 438 Seiten. Preis 4.—
2.48

Der zweite Band von Heiners Kirchenrecht iſt dem erſten ſehr bald
gefolgt. So iſt 8 dem erfaſſer gelungen, ein Werk zu liefern, das ſo
zuſagen aus einem uſs iſt Die Vorzüge, wir an dem erſten
Bande hervorheben konnten, zeichnen auch den zweiten aus. Vor allem
möchten wir wieder den ganz orrect kirchlichen Standpunkt hervorheben,
der ſich auch in dieſem ande kundgibt. erſelbe zeigt ſich In der
Darſtellung des Verhältniſſes von ＋.

aat und Kirche gegenüber der t
en Ehe Der Competenz des Staates, ſagt der Verfaſſer Seite 258,
können nur die bürgerlichen Wirkungen der Ehe, Vermögensrechte der
Ehegatten, Erbfolge unterſtehen; alles was das and der Ehe V
ſeinem erden und Sein betrifft, iſt ihm entzogen.“ Nur die Kirche
kann re  b  E Ehehinderniſſe aufſtellen und darin dispenſieren, nUur ſie allein
kann über die Frage der Giltigkeit einer eingegangenen Ehe, 13  ber die rage
der Eheſcheidung, der Auflöſung einer ungiltig eingegangenen, üher
die rage der Sonderung von Tiſch und Bett, über die Frage der Giltig⸗
keit von Eheverlöbniſſen und ihrer Verbindlichkeit oder ihrer Auflöſung ent⸗
eiden.“ Das iſt die Lehre der Kirche, wie ſie tm Trienter Concil
(24 Sitzung, Can un zahlreichen rläſſen der Päpſte (vergl.
reiben Pius VI den Biſchof von Mottola vom September
1788 und In vielen Decreten von Particular⸗Synoden ſich ausgeſprochen
findet. In dem Abſchnitte über das Kirchenvermögen vindiciert der Ver

der Kirche ein „angebornes“ (Jus nativum), alſo ein von Natur
ſich ergebendes und zugleich von 1 ſelbſt ihr verliehenes Recht auf
Eigenthumserwerb und Eigenthumsbeſitz, welches anzuerkennen für den Staat
ebenſogut eine Pflicht iſt, als EL das perſönliche Recht der einzelnen Staats-—
bürger auf Eigenthumserwerb anerkennen muſs 384 ff.) Selbſt⸗
verſtändlich kommt dann auch 384 die Verwaltung und Ver—⸗
wendung des Kirchenvermögens allein den Kirchenobern zu „Der Staat
als er hat darüber kein Aufſichts Und Beſtimmungsrecht.“ 390
In anderer Vorzug des erkes, der auch un dieſem ande ſich kundgibt,
eſteht in der beſtändigen Rückſichtnahme auf den Zweck, den der Verfaſſer

Ueber den erſten Band vergl 409 (II. Heft) dieſer Quartalſchrift.


